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RÜCKBLENDE 
DIW WOCHENBERICHT VOR 90 JAHREN

Neue Rohstoffbaisse?

Gegen Ende des Jahres 1930 und vor allem seit Beginn 
des laufenden Jahres hatten sich die Preise nach einer lan-
gen Zeit anhaltenden Niedergangs an einer Reihe wich-
tiger Rohstoffmärkte zum ersten Mal wieder etwas befes-
tigt. Vielfach glaubte man, hieraus Anzeichen einer 
bevorstehenden Besserung der weltwirtschaftlichen Kon-
junkturlage ablesen zu können. Bereits im Wochenbe-
richt vom 18. März 1931 wurde jedoch darauf hingewiesen, 
daß möglicherweise zwar die Rohstoffbaisse allmählich 
zu einem Stillstand kommen könne, daß aber mit einer 
durchgreifenden Steigerung der Rohstoffpreise in abseh-
barer Zeit kaum zu rechnen sei, weil große Vorräte noch 
allzu sehr auf die Rohstoffmärkte drücken. Die Entwick-
lung in den letzten acht Wochen hat dieser Auffassung 
rechtgegeben. Die erneuten Preisrückgänge haben fürs 
erste die Hoffnung auf eine allgemeine Belebung an den 
Rohstoffmärkten zerstört. 

Aus dem Wochenbericht Nr. 8 vom 20. Mai 1931© DIW Berlin 1931

http://www.diw.de
mailto:leserservice%40diw.de?subject=
mailto:kundenservice%40diw.de?subject=
http://www.diw.de/newsletter
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Zahlreiche Zwischenfälle in den vergangenen Jahrzehnten zeigen die Risiken der Kernkraft – Kapazitätsauslastung 
der Kraftwerke nahm nach Fukushima-Unglück ab

© DIW Berlin 2021Quelle: Eigene Darstellung basierend auf PRIS und nachfolgend zitierter Literatur.
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Audio-Interview mit Ben Wealer 
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ZITAT

„Kernkraft ist seit jeher stark anfällig für Störungen und Unfälle, das zeigen nicht nur 

die Reaktorunglücke in Fukushima und Tschernobyl, sondern auch der tägliche Betrieb 

mit hohen Ausfallzeiten. Kernkraft ist als Energiequelle gefährlich und unzuverlässig 

und daher auch vom ökonomischen Standpunkt nicht zukunftsträchtig.“ 

— Christian von Hischhausen —

AUF EINEN BLICK

Zehn Jahre nach Fukushima – Kernkraft bleibt 
gefährlich und unzuverlässig
Von Ben Wealer, Christian von Hirschhausen, Claudia Kemfert, Fabian Präger und Björn Steigerwald

•	 Analyse globaler Entwicklungen der Kernkraft, insbesondere nach Unfall von Fukushima

•	 Seit Beginn der kommerziellen Nutzung von Kernkraft in den 1950er Jahren immer wieder 
größere Zwischenfälle

•	 Untersuchung von geplanten und ungeplanten Ausfallzeiten – Kernkraft ist störanfällig 
und unzuverlässig

•	 Kraftwerksausfälle in Frankreich besonders häufig, auch in Deutschland erheblich

•	 Methodischer Forschungsbedarf zur Abbildung der Unzuverlässigkeit in Energie- 
und Klimamodellen

http://www.diw.de/mediathek
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ABSTRACT

Der katastrophale Unfall im japanischen Kernkraftwerk 

Fukushima am 11. März 2011 brachte einmal mehr unerwartete 

Sicherheitsrisiken zutage und beschleunigte den Bedeutungs

verlust von Kernkraft in der internationalen Energiewirtschaft. 

Ihr Anteil an der globalen Stromerzeugung fiel von vormals 

17 Prozent (1996) über 13 Prozent (2011) auf circa zehn 

Prozent, der Anteil am Primärenergieverbrauch liegt sogar 

bei nur noch vier Prozent. Neben den seit 1945 regelmäßig 

auftretenden Großunfällen kommt es auch immer wieder zu 

erheblichen Ausfallzeiten von Kernkraftwerken im normalen 

Betrieb: Weltweit beträgt die Nutzung der verfügbaren Kraft-

werkskapazität seit den 1970er Jahren lediglich 66 Prozent. 

Auch in Deutschland und den Nachbarländern gab es eine 

Vielzahl von Zwischenfällen. Zwar liegen die Ausfallzeiten der 

deutschen Kernkraftwerke unter dem internationalen Durch-

schnitt, dennoch sind sie hier ebenfalls erheblich, auch bei 

den jüngeren Anlagen. Die unzuverlässige Verfügbarkeit von 

Kernkraft ist in der energiewirtschaftlichen Analyse bisher 

weitgehend vernachlässigt – bisher sehen viele Energie- und 

Klimamodelle noch eine Bedeutung von Kernkraft auch in der 

Zukunft. Der Unfall in Fukushima beschleunigte den Atom-

ausstieg in Deutschland, der entsprechend des 13. Gesetzes 

zur Änderung des Atomgesetzes (Juli 2011) bis Ende 2022 

erfolgen soll.

Am 11. März 2021 jährt sich zum zehnten Mal der Unfall in 
Fukushima-Daiichi, der den Rückgang der Bedeutung der 
kommerziellen Nutzung von Kernkraft beschleunigte. In 
Deutschland hat die Katastrophe das bereits politisch festge-
legte Ende der kommerziellen Nutzung von Kernkraft voran-
getrieben. Im Kernkraftwerk Fukushima kam es nach einem 
Tsunami zur Kernschmelze, dem Austritt großer Mengen 
an Radioaktivität und als Folge zur langfristigen Evakuie-
rung von Hunderttausenden Menschen. Fukushima reiht 
sich in eine lange Reihe von Störfällen in Kernkraftwerken 
(KKW) und Forschungsreaktoren ein, die 1945 begann und 
sich seitdem systematisch durch die Zeit zieht (Abbildung 1).

Zwischen 1965, der Zeit des Durchbruchs kommerzieller 
KKW, und 2019 wurden weltweit rund 93 040 Terawatt-
stunden (TWh) erzeugt. Davon wurden rund 40 Prozent in 
Europa und 35 Prozent in Nordamerika produziert. Nach 
den USA stabilisierte sich die Nutzung auch in Europa. In 
allen Regionen bis auf Asien stagniert die Stromproduktion 
seit Anfang der 2000er Jahre. In jüngster Zeit nimmt nur 
noch die Produktion in China zu.1

Seit dem vergangenen Jahrzehnt nimmt die Bedeutung 
der Kernkraft für die Stromproduktion weltweit ab: Seit 
2010, dem Jahr vor dem Unfall in Fukushima, ist der Anteil 
der Kernkraft an der Stromproduktion von 13 Prozent auf 
gut zehn Prozent gefallen (Abbildung 2), dies entspricht 
2 796 TWh. Damit beschleunigte sich ein rückläufiger Trend, 
der seit 1996 anhält, als der Anteil bei 17,5 Prozent lag. Bezo-
gen auf den Primärenergieverbrauch liegt der Anteil von 
Kernkraft sogar nur bei vier Prozent.2 Der Bau neuer Kern-
reaktoren ist sogar seit 1978 rückläufig, also noch vor den 
großen Unfällen wie im amerikanischen Harrisburg (1979) 
und dem heute ukrainischen Tschernobyl (1986).3 Zwar 
ist die Anzahl der Baubeginne in den vergangenen Jahren 

1	 Alle Zahlen entstammen BP (2020): Statistical Review of World Energy (online verfügbar, ab-

gerufen am 15. Februar 2021. Dies gilt auch für alle anderen Online-Quellen dieses Berichts, sofern 

nicht anders vermerkt).

2	 Im Gegensatz zu anderen Primärenergieträgern wird Atomkraft überwiegend für Strom

produktion genutzt, aber kaum für andere Nutzungen wie Wärme beziehungsweise Verkehr.

3	 Ausführlicher zu Entwicklungen der Kernkraft weltweit vgl. Ben Wealer et al. 2018. „Nuclear Po-

wer Reactors Worldwide – Technology Developments, Diffusion Patterns, and Country-by-Country 

Analysis of Implementation (1951–2017).“ Data Documentation 93. Berlin: DIW Berlin, TU Berlin.

Zehn Jahre nach Fukushima – Kernkraft 
bleibt gefährlich und unzuverlässig
Von Ben Wealer, Christian von Hirschhausen, Claudia Kemfert, Fabian Präger und Björn Steigerwald

KERNKRAFT

https://doi.org/10.18723/diw_wb:2021-8-1
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
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auf niedrigem Niveau leicht angestiegen (insbesondere in 
China). Dennoch kann von einer Renaissance der Kernkraft 
keine Rede sein.4

1998 verzeichnete Japan mit 31 Prozent den höchsten Anteil 
der Kernkraft an der Stromproduktion. Der Anteil ging bis 
2010 auf 25 Prozent zurück. Nach dem Unfall von Fuku
shima und anhaltenden Notabschaltungen war der Beitrag 
der Kernenergie längere Zeit zu vernachlässigen. 2014 waren 
sogar alle Kernkraftwerke vom Netz gegangen. Derzeit spielt 
die Atomenergie in Japan nur noch eine untergeordnete Rolle.

Mit Blick auf die Relevanz für Sicherheit und Energieversor-
gung müssen neben den katastrophalen Großunfällen auch 
die erheblichen Ausfallzeiten von Kernkraftwerken im nor-
malen Betrieb untersucht werden. In diesem Wochenbericht 
wird auf die Störanfälligkeit von Kernkraft weltweit einge-
gangen und der Unfall in Fukushima in den Kontext einge-
ordnet. Darüber hinaus erfolgt eine Darstellung der hohen 
Ausfallzeiten von Kernkraftwerken, sowohl weltweit als auch 
konkret in Frankreich und Deutschland. Kernkraft ist eine 
unzuverlässige Energiequelle, ein Fakt, der lange unter-
schätzt worden ist, auch in der Energie- und Klimaökonomik.

Kernkraft ist gefährlich: Störungen an 
der Tagesordnung

Seit dem Beginn der Nutzung der Kernkraft stehen Fra-
gen der Reaktorsicherheit im Mittelpunkt des kritischen 
Umgangs mit dieser Technologie. In Kernreaktoren werden 

4	 Vgl. Lars Sorge et al. (2020): Atomkraft international: Ausbaupläne von Newcomer-Ländern 

vernachlässigbar. DIW Wochenbericht Nr. 11/2020: 137–45; (online verfügbar).

nicht nur während des Produktionsprozesses große Men-
gen an Energie und radioaktiver Strahlung erzeugt, son-
dern dieser Prozess hält lange nach dem Ende der kommer-
ziellen Nutzung noch an. Daher müssen drei Schutzziele 
über sehr lange Zeiträume beachtet werden:5 der Einschluss 
der radioaktiven Brennelemente und anderer Stoffe, die 
Kontrolle der Leistung („Reaktivität“) sowie die Abführung 
der im Reaktorkern entstehenden Wärme und die Kühlung 
der Brennelemente.

Trotz der offensichtlichen Notwendigkeit, die Entwicklung 
kommerzieller Kernkraftwerke mit Sicherheitsaspekten 
zu koordinieren, wurden Fragen der Reaktorsicherheit zu 
Beginn des Kernkraft-Zeitalters getrennt von Fragen der 
kommerziellen Nutzung diskutiert.6 Zudem wurden grund-
legende Fragen zu den kerntechnischen Risiken durch eine 
schlichte Sozialisierung der Unfallrisiken verdrängt. Sowohl 
die Energie- als auch die Versicherungswirtschaft gingen 
bei der Entwicklung der kommerziellen Kernkraft davon 
aus, dass diese Risiken von der Gesellschaft getragen wer-
den mussten.7 Dieser Tatbestand ist bis heute gelebte Pra-
xis: Risiken von Kernkraft sind nicht versicherbar, sodass 

5	 Vgl. Julia Mareike Neles und Christoph Pistner (2012): Kernenergie: eine Technik für die 

Zukunft? Technik im Fokus. Berlin.

6	 Dies galt auch in Deutschland, wo bis Mitte der 1960er Jahre die Reaktorsicherheit im Bun-

deshaushalt weniger als ein Prozent der Gesamtausgaben für die Kerntechnik ausmachte. Vgl. 

Joachim Radkau (1983): Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft 1945–1975: Verdrängte 

Alternativen in der Kerntechnik und der Ursprung der nuklearen Kontroverse. Reinbek bei Ham-

burg, insb. Kapitel IV: „Die Enthüllung der Sicherheitsproblematik und die verspätete Reaktion 

der Gesellschaft“.

7	 Vgl. Radkau (1983), a. a. O., 389.

Abbildung 1

Kernenergieerzeugung weltweit nach Regionen (1965 bis 2019)
In Terawattstunden
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© DIW Berlin 2021

Kernenergiezeugung stagniert seit Anfang der 2000er Jahre.

https://www.diw.de/de/diw_01.c.742581.de/publikationen/wochenberichte/2020_11_1/atomkraft_international__ausbauplaene_von_newcomer-laendern_vernachlaessigbar.html
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die Haftpflicht der Kernkraftwerksbetreibern eher symbo-
lischen Charakter trägt.8

Seit Beginn der Nutzung der Kernenergie kam es tatsäch-
lich immer wieder zu Störungen mit teilweise erheblichen 
Auswirkungen auf Menschen und die Umwelt. Zwar sind 
die als „katastrophal“ klassifizierten Unfälle wie in Fukus-
hima oder Tschernobyl selten, jedoch gibt es eine Vielzahl 
von Zwischenfällen – sowie in jedem Jahrzehnt auch grö-
ßere Unfälle (Abbildung 3).

Bereits während der Entwicklung der Atombombe in Los 
Alamos (USA, Project Manhattan) kam es 1945/46 zu töd
lichen Unfällen im Kontakt mit radioaktiven Brennstoffen.9 
Dies setzte sich auch bei der Entwicklung kommerzieller 
Kernkraft beziehungsweise von Forschungsreaktoren in 
den 1950er Jahren fort: In Chalk River (Kanada) gab es 1952 
einen größeren Unfall mit einer partiellen Kernschmelze.10 
1957 geriet der Graphitkern des KKW Windscale (Großbri-
tannien) in Brand und konnte erst nach mehreren Tagen 
gelöscht werden.11 Ebenfalls 1957 explodierte in der Wieder-

8	 Siehe für eine frühe Analyse C. T. Highton (1959): Die Haftung für Strahlenschäden in Gross-

britanien. Die Atomwirtschaft: Zeitschrift für wirtschaftliche Fragen der Kernumwandlung, sowie 

Jochen Diekmann (2011): Verstärkte Haftung und Deckungsvorsorge für Schäden nuklearer Un-

fälle – Notwendige Schritte zur Internalisierung externer Effekte. Zeitschrift für Umweltpolitik und 

Umweltrecht 34 (2), 119–126.

9	 Vgl. Edith C. T Ruslow und Ralph Carlisle Smith (1947): Manhattan District History. Project Y. 

The Los Alamos Project. Los Alamos.

10	 Vgl. W. B. Lewis (1953): The accident to the NRX reactor on December 12, 1952. Chalk River, 

Ontario (online verfügbar)

11	 Vgl. Walter C. Patterson (1986): Chernobyl: worst but not first. Bulletin of the Atomic Scien-

tists 42 (7), 43–45.

aufarbeitungsanlage Majak (bei Tscheljabinsk, Sowjetunion) 
ein Tank mit radioaktiver Flüssigkeit, wobei eine erhebliche 
Menge an Strahlung freigesetzt wurde.12

1961 explodierte der Reaktordruckbehälter des Forschungs
reaktors SL-1 in Idaho Falls (USA) bei einer Fehlmanipu-
lation der Moderatorenstäbe.13 Der Fermi-Brutreaktor bei 
Detroit schmolz 1966 teilweise durch, ebenfalls aufgrund von 
Kühlproblemen.14 1975 kam es im KKW Leningrad (Sowjet
union) zur Freisetzung radioaktiver Substanzen durch die 
teilweise Zerstörung des Reaktorkerns. Analog ereignete sich 
1977 auch im Druckröhrenreaktor Belojarsk (Sowjetunion) 
ein schwerer Unfall durch eine Teilschmelze des Reaktor-
kerns.15 Im Kernkraftwerk Three Mile Island in Harrisburg 
(TMI, Pennsylvania, USA) fielen 1979 zwei Hauptspeise-
pumpen aus, durch Bedienungsfehler bei der Reaktorküh-
lung kam es zu einer Teil-Kernschmelze und der Freiset-
zung großer Mengen radioaktiver Gase.16

Neben Fukushima ist auch der Unfall in Tschernobyl von der 
IAEA als katastrophal klassifiziert (INES-Skala 7). Dort kam 
es am 26. April 1986 im Testbetrieb zu einem drastischen 
Leistungsanstieg, der zur Explosion des Reaktors Nummer 
Vier und anschließenden langanhaltenden Bränden führte. 
Tausende von „Liquidatoren“ wurden bei den Rettungsar-
beiten stark verseucht; die radioaktive Wolke breitete sich 
über die Nordukraine, Weißrussland und bis nach Mittel- 
und Westeuropa aus.17

1999 kam es in der japanischen Brennelementefabrik in 
Tokaimura (Japan) zu einer unkontrollierten Kettenreak-
tion, als Arbeiter einen Vorbereitungstank mit einem zu 
stark angereicherten Urangemisch befüllten.18 Im April 2003 
ereignete sich in der Paks-2-Anlage in Ungarn ein „erns-
ter Störfall“ (INES-Stufe 3), als 30 Brennelemente in einem 
Reinigungstank aufgrund unzureichender Kühlung schwer 
beschädigt wurden.19 2006 ereignete sich im schwedischen 
Kernkraftwerk Forsmark ein elektrischer Kurzschluss, der 
zum Ausfall von zwei Notstromsystemen führte.20

Bewertung von Unfällen kontrovers

Sowohl die technische als auch die sozioökonomische Bewer-
tung von Unfällen bleibt bis heute kontrovers, es gibt keine 
einheitliche Bewertungsskala für Kernenergie-Unfälle. Die 

12	 Vgl. Paul Josephson (2002): Minatom: Dreams of glory. Bulletin of the Atomic Scientists 58 (5), 40 47.

13	 Vgl. Patterson, a. a. O.

14	 Vgl. John G. Fuller (1978): We Almost Lost Detroit. New York.

15	 Vgl. Minh Ha-Duong und V. Journé (2014): Calculating nuclear accident probabilities from 

empirical frequencies. Environment Systems and Decisions 34 (2), 249–258.

16	 Vgl. Samuel J. Walker (2005): Three Mile Island: A Nuclear Crisis in Historical Perspective. Berkeley.

17	 Vgl. Adriana Petryna (2011): Chernobyl’s survivors: Paralyzed by fatalism or overlooked by 

science? Bulletin of the Atomic Scientists 67 (2), 30–37.

18	 Vgl. Edwin Lyman und Steven Dolley (2000): Accident prone. Bulletin of the Atomic Scientists 

56 (2), 42–46.

19	 World Nuclear Association (2021): Nuclear Power in Hungary (online verfügbar).

20	 Analysgroup (2007): The Forsmark incident 25th July 2006 (online verfügbar).

Abbildung 2

Anteil der Kernenergie an der weltweiten Stromproduktion und 
Primärenergie (1985 bis 2019)
In Prozent
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Anteil der Kernenergie ist gering und rückläufig.

https://www.osti.gov/biblio/4379334-accident-nrx-reactor-december
https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/hungary.aspx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwib0cCHie7uAhUE0uAKHRi2BM0QFjADegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fanalys.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Fforsmark-incident-bakgrund2007-1.pdf&usg=AOvVaw0dntxvSOQxqP2nhJQ6z7ba
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Internationale Atomenergieorganisation (IAEO) bewertet 
Ereignisse anhand der INES-Skala (International Nuclear 
Event Scale), die von null bis sieben reicht.21 Die von den 
Internationalen Atomenergiebehörden entwickelte Skala 
wird nicht nur von Umweltverbänden, sondern auch von 
der Atomindustrie selbst kritisiert.22 Eine statistische Unter-
suchung der Daten über nukleare Vorfälle und Unfälle hat 
ergeben, dass die INES-Skala inkonsistent ist und die von 
der IAEO gelieferten Scores unvollständig sind.23

Nach dem Unfall in Fukushima wurde der IAEO, die in 
ihren Statuten die Förderung der Nutzung der Kernkraft als 
Aufgabe hat, vorgeworfen, ihr würde die nötige Unpartei-
lichkeit fehlen, Unfälle klar einzuordnen.24 Eine mögliche 
Lösung wäre der kontinuierlichen NAMS-Ansatz (Nuclear 
Accident Magnitude Scale of Radiation Release), der auf die 
freigesetzte Radioaktivität selbst abzielt und nach oben hin 
offen ist.25 Auch eine ökonomische Skala anhand monetärer 

21	 INES-Skalen: Stufe 0 „keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung“, Stufe 1 „Stö-

rung“, Stufe 2 „Störfall“, Stufe 3 „Ernster Störfall“, Stufe 4 „Unfall mit örtlich begrenzten Auswirkun-

gen“, Stufe 5 „Unfall mit weitergehenden Auswirkungen“, Stufe 6 „Schwerer Unfall“ und Stufe 7, 

einem „katastrophalen Unfall“. Siehe RS Handbuch, S. 4.

22	 Vgl. Declan Butler (2011): Nuclear Safety Chief Calls for Reform.” Nature 472 (7343), 274 

(online verfügbar)

23	 So hatten nur 50 Prozent der Ereignisse in der Datenbank INES-Scores. Außerdem schluss-

folgerten die Autoren, dass die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima zwischen einem 

INES-Level von 10 und 11 liegen und nicht durch die maximale Stufe von 7 gedeckelt werden sollte. 

Siehe auch Spencer Wheatley, Benjamin Sovacool und Didier Sornette (2017): Of Disasters and 

Dragon Kings: A Statistical Analysis of Nuclear Power Incidents and Accidents. Risk Analysis 37 (1), 

99–115.

24	 Vgl. David Smythe (2011): An Objective Nuclear Accident Magnitude Scale for Quantification of 

Severe and Catastrophic Events. Physics Today.

25	 Vgl. Smythe (2011), a. a. O.

Bewertungen ist möglich, aber aufgrund unterschiedlicher 
Monetarisierungsansätze schwer zu vergleichen.26

In einer statistischen Analyse von 216 kerntechnischen Zwi-
schenfällen wurde festgestellt, dass diese zwar durchschnitt-
lich seit den 1970er Jahren rückläufig sind. Jedoch gibt es in 
jeder Periode schwere Unfälle und kleinere Zwischenfälle 
mit Schäden von 20 Millionen Dollar, deren Erwartungs-
wert (Eintreten) von Jahr zu Jahr steigt. Statistisch gese-
hen kommt es demnach mit einer 50-prozentigen Wahr-
scheinlichkeit alle 60 bis 150 Jahre zu einem Zwischenfall 
mit Ausmaßen vom Fukushima-Unglück. Ein Vorfall wie 
im US-Kernkraftwerk Three Mile Island bei Harrisburg tritt 
alle zehn bis 20 Jahre auf.27

Kernkraft unterliegt Schwankungen: Lange 
Ausfallzeiten und geringe Kapazitätsnutzung

Ungeachtet der Zwischenfälle ist Kernkraft aber auch im 
Normalbetrieb störanfällig und weist daher niedrige Kapa-
zitätsauslastungen auf. Der aggregierte Auslastungsfak-
tor28 aller Kernkraftwerke seit den 1970er Jahren liegt bei 
66 Prozent, das heißt, über ein Drittel der Kapazität wurde 
nicht zur Stromerzeugung eingesetzt, was überwiegend mit 

26	 Vgl. Hans Jürgen Ewers und Klaus Rennings (1992): Abschätzung der monetären Schäden 

durch einen sogenannten Super-Gau. Basel. Wheatley et al. , a. a. O.; sowie Rainer Friedrich und 

Alfred Voss (1993): External Costs of Electricity Generation. Energy Policy 21 (2), 114–122.

27	 Siehe auch Thomas Rose und Trevor Sweeting (2016): How safe is nuclear power? A statistical 

study suggests less than expected. Bulletin of the Atomic Scientists 72 (2), 112–115; für eine ähn

liche Studie.

28	 Quotient aus Stromerzeugung aus Kernenergie und Referenzleistung der Anlage multipliziert 

mit 8 760 Stunden.

Abbildung 3

Zeitleiste von Störungen in Kernkraftwerken
Nach INES-Schweregraden
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Quelle: Eigene Darstellung nach zitierter Literatur.

© DIW Berlin 2021

Seit den 1950er Jahren kommt es regelmäßig zu größeren Störungen, auch in Deutschland.

https://www.nature.com/news/2011/110418/full/472274a.html
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langen Betriebsunterbrechungen zu tun hat.29 Die aggre-
gierte Kapazitätsauslastung (Abbildung 4) zeigt, dass in der 
ersten Dekade der kommerziellen Kernenergienutzung in 
den 1970er Jahren die Auslastung im Mittel bei nur rund 
50 Prozent lag. Danach stieg sie kontinuierlich an. Jedoch 
lagen die Höchstwerte der Kapazitätsauslastung selbst in 
den 2000er Jahren nur bei 80 Prozent, das heißt ein Fünf-
tel der Kapazitäten konnte nicht genutzt werden. Seit den 
2000er Jahren bis zum Fukushima-Unglück betrug die Aus-
lastung circa 80 Prozent und fiel danach seit 2012 wieder ab 
(Abbildung 4).

Vielfältige Gründe für Ausfallzeiten

Die IAEO führt eine sehr detaillierte Statistik über alle kom-
merziell genutzten Kernreaktoren weltweit und deren Aus-
fallzeiten (outages). Dabei handelt es sich um Situationen, 
in denen die tatsächliche Ausgangsleistung eines Reaktor-
blocks über einen bestimmten Zeitraum hinweg niedri-
ger ist als die Referenzleistung.30 Dabei werden drei Kate-
gorien von Ausfallzeiten unterschieden: Erstens: geplanter 
Ausfall aufgrund von Ursachen, die unter der Kontrolle der 
Betriebsleitung stehen. Zweitens: ungeplanter Ausfall auf-
grund von Ursachen, die unter der Kontrolle der Betriebs-
leitung stehen. Drittens: Ausfall aufgrund von Ursachen 
außerhalb des Einflussbereichs der Betriebsleitung (soge-
nannte „externe“ Ereignisse). Geplante Ausfallzeiten beinhal-
ten den regelmäßig notwendigen Brennstoffwechsel, sowie 
andere Zeiten, die nicht direkt mit einem Brennstoffwech-
sel zusammenhängen. Die ungeplanten Ausfälle resultie-
ren vor allem aus technischen Problemen, Testphasen sowie 
Faktoren im Zusammenhang mit Bedienpersonal (human 
factor related). Die extern motivierten Ausfallzeiten fallen 
überwiegend in die Kategorie „andere“ (other). Sie werden 
nicht näher definiert.31

Hohe Ausfallraten in französischen Kernkraftwerken

Eine Betrachtung der Entwicklungen in Frankreich ist auf-
grund des hohen Anteils der Kernenergie in dem Land sowie 
der hohen Anzahl an Reaktoren interessant. Frankreich ist 
mit über 50 laufenden Kernreaktoren und einem Anteil an der 
Stromproduktion von gut 70 Prozent nach den USA der welt-
weit zweitgrößte Produzent von Elektrizität aus Kernenergie. 
Jedoch ist der französischen Kernkraftwerkswirtschaft trotz 
unterschiedlicher Versuche der Standardisierung vom Reak-
torbau und Nutzung von Lerneffekten kein wirtschaftlicher 
Durchbruch gelungen. Zum einen stiegen die Kosten beim 
Bau neuer Generationen von Kernkraftwerken an – anstatt 

29	 Eigene Berechnungen auf Basis der IAEO PRIS Datenbank (online verfügbar).

30	 Nach dieser Definition umfassen Ausfallzeiten sowohl die Leistungsreduzierung als auch die 

Abschaltung eines Reaktors. Die Ausfallzeit wird als signifikant angesehen, wenn der Verlust an 

Energieerzeugung äquivalent mit mindestens zehn Stunden Dauerbetrieb mit Referenzleistung 

entspricht. Siehe IAEA (2020): Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member 

States. Wien.

31	 Vgl. zur technischen Standards zur Analyse von Zuverlässigkeit Roy Billinton und Ronald N. 

Allan (1996): Reliability Evaluation of Power Systems. 2nd ed. New York: Plenum Press.

Abbildung 4

Stromerzeugung aus Kernenergie, verfügbare Stromkapazität 
und Kapazitätsauslastung weltweit (1970 bis 2015)
In Terawattstunden, Megawatt (linke Achse), Prozent (rechte Achse)
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Quelle: Eigene Darstellung basierend auf PRIS.
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Mehr als ein Drittel der Kernenergie-Kapazität wird nicht genutzt.

Abbildung 5

Kapazitätsauslastung von Kernkraftwerken Deutschland und 
Frankreich im Vergleich (1970 bis 2015)
In Prozent

0

25

50

75

100

1970 1980 1990 2000 2010 2020

Kapazitätsauslastung
Deutschland

Kapazitätsauslastung
Frankreich
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Auch in Deutschland ist die Kapazitätsnutzung relativ gering.

https://pris.iaea.org/
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wie erwartet zu sinken.32 Zum anderen sind auch die Ausfall-
zeiten im Laufe der Jahre nicht wesentlich zurückgegangen. 
Eine Betrachtung historischer Einsatzzeiten ergibt, dass der 
durchschnittliche Lastfaktor (load factor) französischer Kern-
kraftwerke nicht wesentlich höher ist als der weltweite Wert: 
Er beträgt durchschnittlich nur 69,3 Prozent.33 Das bedeutet, 
dass mehr als 30 Prozent der investierten Kernkraftkapazitä-
ten nicht genutzt werden (Abbildung 5).

Darüber hinaus kommt es zu regelmäßigen Beeinträchti-
gungen des französischen Energiesystems:34 Dies lässt sich 
anhand der Ausfälle in den Jahren 2016 bis 2019 zeigen. Im 
Sommer 2016 war über die Hälfte der französischen Kern-
kraftwerke außer Betrieb, wodurch der Strompreis stark 
nach oben ausschlug.35 Am 25./26. August 2018 waren 27 
der 58 Kernreaktoren außer Betrieb, wodurch mehr als die 
Hälfte der installierten Kapazitäten nicht zur Verfügung 
stand. Im Jahr 2019 waren in der Spitze immer noch 24 der 
56 Reaktoren zeitgleich außer Betrieb. An 94 Tagen liefer-
ten mindestens 20 Reaktoren im Verlauf eines Tages keinen 
Output. An 303 Tagen (83 Prozent des Jahres) waren mindes-
tens zehn Einheiten am selben Tag ausgefallen. Mindestens 
vier Reaktoren (4,8 Gigawatt) waren an jedem Tag des Jah-
res gleichzeitig außer Betrieb (null Leistung). 2019 erreichte 
die Gesamtdauer des Stillstandes der französischen Reak-
torflotte 5 580 Tage; dies entspricht einem Durchschnitt von 
96,2 Tagen pro Reaktor oder einer Ausfallquote von mehr 
als einem Viertel der Zeit.36

Auch die von der IAEO als „geplant“ bezeichneten Ausfälle 
unterliegen erheblichen Schwankungen und tragen somit 
zur Unzuverlässigkeit der Leistungsbereitstellung bei. Ins-
besondere ist es an der Tagesordnung, dass sich die „geplan-
ten“ Ausfallzeiten aufgrund ungeplanter Verzögerungen ver-
längern, und somit eigentlich in die Kategorie „ungeplant“ 
gehören. So lagen die als „geplant“ ausgewiesenen Ausfall-
zeiten in den 58 französischen Kernkraftwerken 2019 um 
44 Prozent (1 705 Tage) höher als zu Beginn der jeweiligen 
Ausfällen vorgesehenen Zeiträume.37 Bei nur einem der 
58 Kernkraftwerke (Dampierre-3) entsprach die tatsächliche 
Ausfallzeit der vorgesehenen Planung (82 Tage). Kürzer als 
geplant waren die Ausfallzeiten in Nogent-1 sowie den (2020 
abgestellten) Reaktoren Fessenheim-1 und Fessenheim-2. 

32	 Vgl. Arnulf Grubler (2010): The Costs of the French Nuclear Scale-up: A Case of Negative Learn-

ing by Doing. Energy Policy 38 (9), 5174–88. Lina Escobar Rangel und François Lévêque (2015): 

Revisiting the Cost Escalation Curse of Nuclear Power: New Lessons from the French Experience. 

Economics of Energy & Environmental Policy 4 (2), 103–26.

33	 Vgl. Mycle Schneider et al. (2019): World Nuclear Industry Status Report 2019. Paris, Budapest.

34	 Die Angaben in diesem Abschnitt stammen aus dem World Nuclear Industry Status Report 

(2019; 2020). Mycle Schneider et al. 2019, a. a. O. Mycle Schneider et al. (2020): World Nuclear 

Industry Status Report 2020. Paris.

35	 Vgl. Joachim Moxon (2016): The French nuclear outages of 2016: the backstory (online verfüg-

bar: abgerufen am 15. Februar 2021).

36	 Vgl. Schneider et al. (2019), a. a. O.: Die Verteilung der Ausfälle war folgendermaßen: 16 KKW 

bis 50 Tage, 18 KKW 50 bis 100 Tage, 15 KKW 100 bis 150 Tage, 5 KKW 150 bis 200 Tage, 2 KKW 

200 bis 250 Tage, 1 KKW 250 bis 300 und 1 KKW 365 Tage.

37	 Vgl. Schneider et al. (2020), a. a. O., S. 141/142. Dabei werden Lastfolgebetrieb oder andere 

Betriebssituationen mit reduzierter, aber über Null liegender Leistung, wie zum Beispiel während 

der Hitzewelle und der Dürre, nicht berücksichtigt.

Dagegen lag bei 54  Reaktoren die Ausfallzeit oberhalb 
der Planwerte.

Die hohen Ausfallzeiten tragen somit erheblich zum kom-
merziellen Misserfolg der französischen Kernkraft bei. Diese 
durch Kostensteigerungen und nicht erreichte Größen- und 
Lerneffekte begründete Tatsache beschleunigte sich noch 
nach der Öffnung des europäischen Strombinnenmarktes, 
bei dem der Energieversorger EdF zunehmend von kosten-
günstigeren Wettbewerbern unter Druck gesetzt wurde. EdF 
ist hoch überschuldet. Es bedarf wahrscheinlich einer voll-
ständigen Verstaatlichung dieser Schulden, um zu über
leben. Ob das derzeit in Bau befindliche Kernkraftwerk 
Flamanville zu Ende gebaut wird beziehungsweise die eben-
falls teuren Laufzeitverlängerungen für alternde Kernkraft-
werke durchgeführt werden können, ist unklar.38

Auch in Deutschland Zwischenfälle an 
der Tagesordnung

Zwar hat es in Deutschland noch keine katastrophalen 
Unfälle gegeben, jedoch gab es auch hier eine große Anzahl 
von Zwischenfällen, die auch in der INES-Unfallstatistik aus-
gewiesen werden (Abbildung 3). Und auch in Deutschland 
unterlag die Verfügbarkeit von Kernkraft seit dem Beginn der 
kommerziellen Nutzung in Kahl (Bundesrepublik Deutsch-
land, 1962) beziehungsweise Rheinsberg (Deutsche Demo-
kratische Republik, 1966) stets erheblichen Fluktuationen. 
Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsor-
gung führt ein Register von meldepflichtigen Ereignissen, 
die mit der Inbetriebnahme des ersten deutschen Kernkraft-
werks begonnen wurde. Bis heute sind circa 6 500 solcher 
Ereignisse gemeldet.39 Seit 1991, dem Zusammenwachsen 
der Berichterstattung über die neuen und die alten Bundes-
länder wurden insgesamt 3 449 meldepflichtige Ereignisse 
registriert. Davon sind 78 der Stufe 1 und 3 der Stufe 2 zuzu-
ordnen:40 Zwei der Ereignisse der Stufe 2 erfolgten 2001 im 
KKW Philippsburg 2, ein weiteres 1998 im KKW Unterweser.

Der schwerste Unfall in einem deutschen Atomreaktor wurde 
von der IAEO mit INES-Stufe 3 bewertet: Am 7. Dezember 
1975 brach in Block 1 des KKWs Greifswald ein Kabelbrand 
aus, wodurch die Kühlung des Reaktors stark eingeschränkt 
wurde.41 Eine einzelne Pumpe, die an eine externe Strom-

38	 Vgl. Lorenz, Casimir, et al. 2016. “Atomkraft ist nicht wettbewerbsfähig: auch im Vereinigten 

Königreich und Frankreich ist Klimaschutz ohne Atomkraft möglich.” DIW Wochenbericht, no. 44 

/2016: 2047–1054; Mario Kendziorski, Jan Paschke, Joris Kruckelmann und Pao-Yu Oei (2016): 

“Transition énergétique à la française – Dekarbonisierung mit oder ohne Atomumstieg?” Ener-

giewirtschaftliche Tagesfragen 66 (11): 81–85, sowie Christian von Hirschhausen und Ben Wealer 

(2021): Restructuation inéluctable d’EDF et du nucléaire francais – La fin du rêve d’éléctricité nu-

cléaire bon marché ; eingereicht bei „Le Monde Diplomatique“.

39	 BASE (2021): Kernkraftwerke in Deutschland: Meldepflichtige Ereignisse seit Inbetriebnahme 

(online verfügbar,); für die Kernkraftwerke der DDR, die nach der Wiedervereinigung Deutschlands 

abgeschaltet wurden, werden die Zwischenfälle erst seit dem 03. Oktober 1990 geführt.

40	 INES Stufe 2 entspricht einem „Störfall“, ab welchem die Vorfälle auch an die IAEO gemeldet 

werden müssen. Die Zahlen basieren auf den Jahresberichten, abrufbar auf BASE (2021): Jahres

berichte zu meldepflichtigen Ereignissen (online verfügbar).

41	 Ein IAEO-Team untersuchte 1990 die Ursachen und Bedeutung des Brandes. Berichten zufolge 

hatte der Brand die „Degradierung wichtiger Schutzsysteme“ verursacht. Außerdem soll der Brand 

die Kabel für die Normal- und Notstromversorgung beschädigt haben.

https://www.icis.com/explore/resources/news/2016/12/29/10066294/the-french-nuclear-outages-of-2016-the-backstory/
https://www.icis.com/explore/resources/news/2016/12/29/10066294/the-french-nuclear-outages-of-2016-the-backstory/
https://www.base.bund.de/DE/themen/kt/stoerfallmeldestelle/ereignisse/akw/akw.html
https://www.base.bund.de/DE/themen/kt/stoerfallmeldestelle/berichte/jahresberichte/jahresberichte.html
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versorgung angeschlossen war, soll eine Kernschmelze ver-
hindert haben.42

Im Hochtemperatur-Versuchsreaktor AVR in Jülich kam es 
zwischen 1971 und 1982 zu einer Reihe von Störfällen, die 
zur Außerbetriebnahme führten.43 Im Kernkraftwerk Gund-
remmingen A ereignete sich 1977 ein Störfall, der den jun-
gen Reaktor flutete und sein Aus bedeutete.44 2001 führte 
eine Wasserstoffexplosion im KKW Brunsbüttel zur Zerstö-
rung eines Rohrleitungsteils, was zwei Monate lang nicht 
bemerkt wurde.45 2007 sorgte ein Brand im KKW Krümmel 

42	 Vgl. David A. V. Fischer (1990): Eastern Europe After Pax Sovietica. Bulletin of the Atomic 

Scientists 46 (6), 23–27.

43	 Vgl. Rainer Moormann (2008): Safety Re-Evaluation of the AVR Pebble Bed Reactor Operation 

and Its Consequences for Future HTR Concepts. Forschungszentrum Jülich.

44	 BR (2017): Historischer Störfall im Atomkraftwerk Gundremmingen (online abrufbar).

45	 Tagesspiegel (2002): Explosion im Atomkraftwerk (online abrufbar).

für das Aus des Reaktors, der allerdings erst 2011 offiziell 
vom Netz genommen wurde.

Auch in Deutschland hohe Ausfallzeiten

Auch in Deutschland litten die kommerziellen Kernkraft-
werke unter hohen Ausfallzeiten und einer fluktuierenden 
Verfügbarkeit. Zwar liegt der Kapazitätsfaktor seit 1975 mit 
durchschnittlich 71 Prozent oberhalb des weltweiten Durch-
schnitts, und auch oberhalb von Frankreich (Abbildung 5). 
Jedoch sorgten auch in Deutschland eine Vielzahl von 
Ursachen zu erheblichen Ausfallzeiten mit entsprechenden 
Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit.46

Die 16 Anfang 2011 noch aktiven Kernkraftwerke hatten im 
Durchschnitt über ihre Lebensdauer 1 116 Ausfallstunden 
pro Jahr. Besonders bemerkenswert sind die hohen Aus-
fallzeiten der älteren Kernkraftwerke Biblis A und Biblis B, 
Isar 1, Neckarwestheim und Unterweser, die alle bereits 
2011 vom Netz genommen wurden. Mit 2 179 durchschnitt-
lichen Ausfallstunden sticht das KKW Krümmel besonders 
hervor. Die nach dem Moratorium vom März 2011 weiter-
betriebenen Kernkraftwerke weisen zwar lediglich dreistel-
lige Ausfallzeiten auf, jedoch liegen auch diese bei durch-
schnittlich 763 Stunden.

Fukushima und der Atomausstieg in Deutschland

Fukushima hat weltweit, wie nach jedem größeren Kern-
kraftunfall, zu einem Reflexionsprozess über Sicherheits
risiken von Kernkraft geführt, so auch in Deutschland. Am 
14. März 2011, drei Tage nach dem Unglück, kündigte die 
Bundesregierung ein drei-monatiges Moratorium an, um die 
zukünftige Atompolitik zu überdenken. In diesem Zusam-
menhang wurden die sieben älteren noch laufenden Reakto-
ren vom Netz genommen (Abbildung 6). In ihrer Regierungs-
erklärung vom 9. Juni 2011 begründete Bundeskanzlerin 
Merkel diesen Ausstiegsbeschluss mit nicht beherrschba-
ren Risiken der Kernenergie. Für die verbliebenen neun 
Kernkraftwerke wurde ein konkreter Ausstiegsplan festge-
legt. Seitdem wurden die Kraftwerke Grafenrheinfeld (2015), 
Gundremmingen B (2017) sowie Philippsburg 2 (2019) abge-
schaltet. Nach dieser noch gültigen Gesetzeslage gehen Ende 
2021 die Kernkraftwerke Brokdorf, Grohnde sowie Gund-
remmingen C vom Netz, Ende 2022 dann Neckarwestheim, 
Isar sowie Emsland.

Fazit: Aktuelle Energie- und Klimamodelle auf 
den Prüfstand stellen

Der katastrophale Unfall im Kernkraftwerk Fukushima war 
von besonderem Ausmaß, jedoch steht er auch repräsentativ 
für 75 Jahre voller Stör- und Unfälle. Die Risiken für Men-
schen und Umwelt, die von Kernkraft ausgehen, sind so 
hoch, dass sie auf keinem Markt der Welt versicherbar sind 

46	 Vgl. für die deterministische Analyse von Verfügbarkeiten und Nichtverfügbarkeiten VGB 

(2020): Analyse der Nichtverfügbarkeit von Kraftwerken 2010–2019. Essen, sowie VGB (2020): Ver-

fügbarkeit von Kraftwerken 2010–2019. Essen: VGB PowerTech e.V.

Abbildung 6

Durchschnittliche Ausfallzeiten in deutschen Kernkraftwerken
In tausend Stunden pro Jahr, in Klammern Jahr der Abschaltung
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Quelle: Eigene Darstellung basierend auf IAEA/PRIS.

© DIW Berlin 2021

Selbst in jüngeren Kernkraftwerken kommt es bis heute zu erheblichen Ausfällen.

https://www.br.de/nachricht/schwaben/inhalt/gundremmingen-40-jahre-atomstoerfall-100.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/explosion-in-atomkraftwerk/335142.html
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und daher von der Gesellschaft getragen werden müssen, 
sollte sich ein Staat für den Bau von Kernkraftwerken ent-
scheiden. Die ordnungspolitische Entscheidung begünstigte 
auch den raschen Ausbau der unsicheren Technologie seit 
den 1950er Jahren und die geringe relative Bedeutung, die 
der Reaktorsicherheit zugemessen wurde. Seit dieser Zeit 
ist kein Jahrzehnt ohne größere Unfälle vergangen. Statis-
tisch gesehen kommt es alle 60 bis 150 Jahre zu einem kata-
strophalen Unfall vom Typ Fukushima.

Die internationalen Regeln zur Bewertung von Unfällen wer-
den von der Kraftwerkswirtschaft selbst aufgestellt und sind 
teilweise schwer nachvollziehbar und unflexibel. Alle grö-
ßeren Unfälle sollten anhand der von der Industrie selbst 
entwickelten INES-Unfallskala, aber auch von alternati-
ven Indikatoren bewertet werden, wie zum Beispiel dem 
NAMS-Ansatz (Nuclear Accident Magnitude Scale of Radia-
tion Release); dies gilt auch retrospektiv für größere Unfälle 
in der Vergangenheit, für die diese Bewertung nicht vorliegt.

Jenseits der Unfallgefahren sind Kernkraftwerke auch bei 
regulärem Betrieb störanfällig und stehen nicht dauerhaft 
zur Verfügung. Historisch gesehen sind über ein Drittel der 
verfügbaren Kapazitäten nicht genutzt worden. Selbst in den 
2000er Jahren wurden immer noch mehr als ein Fünftel der 
Kapazität nicht genutzt. Frankreich, ein Land mit weit über 
50 Kernreaktoren und dem höchsten Anteil von Kernkraft 
an der Stromerzeugung, leidet besonders unter der unzuver-
lässigen Verfügbarkeit von Kernkraftwerken, die zum kom-
merziellen Misserfolg beiträgt. Wiederum sind die von der 
IAEO etablierten Metriken der Stochastizität unzureichend: 
Insbesondere ist ein Großteil der geplanten Ausfallzeiten in 
Wirklichkeit nicht planbar, sondern unterliegt unvorherseh-
baren Ereignissen, die die Ausfallzeiten zum Teil erheblich 

verlängern können. Eine genauere Darstellung und Quan-
tifizierung von Unsicherheitsfaktoren kann zu einem bes-
seren Verständnis dieses Phänomens beitragen. Mit gerin-
gen Auslastungstagen, insbesondere aufgrund geplanter 
und übermäßig langer ungeplanter Ausfälle, benötigt Kern-
kraft hohe Backup-Kapazitäten, wodurch ihr ökonomischer 
Wert weiter sinkt.

Auch in Deutschland hat es seit den 1960er Jahren eine Viel-
zahl von Störfällen gegeben, unter anderen in den Kernkraft-
werken Greifswald, Unterweser, Philippsburg und Krümmel. 
Die Ausfallzeiten sind zwar geringer als in anderen Ländern, 
dennoch liegen diese sehr hoch, selbst bei den jüngeren Kraft-
werken, die 2021 und 2022 vom Netz genommen werden. 

Die hohen Sicherheitsrisiken und fluktuierende Fahrweise 
von Kernkraftwerken ist in der energiewirtschaftlichen 
Analyse bisher weitgehend vernachlässigt worden. Demzu-
folge weisen Energiesystemmodelle der Kernkraft eine beson-
dere und in Zukunft teilweise sogar steigende Bedeutung 
zu und widersprechen damit der empirischen Beobachtung 
des wirtschaftlichen Niedergangs kommerzieller Kernkraft. 
Hier besteht methodischer Forschungsbedarf zur Abbildung 
der stochastischen Verfügbarkeit als auch der damit zusam-
menhängenden zusätzlichen Reservekapazität. Insbeson-
dere die integrierten Energie- und Klimamodelle (Integrated 
Assessment Models, IAM), die im Weltklimarat eine wich-
tige beratende Funktion haben, sollten einer kritischen Ana-
lyse ihrer Modellannahmen bezüglich Kernkraft unterzogen 
werden. Auch die Auswirkungen von größeren Unfällen mit 
geringer Eintrittswahrscheinlichkeit, zum Beispiel vom Typ 
Fukushima und der Ausfall der gesamten Kernkraftwerks-
flotte in Japan 2011, sollte durch die Anwendung robuster 
Modellbildung genauer untersucht werden.

JEL: l51, L95, Q48

Keywords: nuclear power, outages, accidents, economics, Europe
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1.	 Herr Wealer, am 11. März 2021 jährt sich der Reaktorun-

fall im japanischen Kernkraftwerk Fukushima zum zehn-

ten Mal. In der Folge hat Deutschland beschlossen, aus 

der kommerziellen Nutzung von Kernkraft auszusteigen. 

Ließen sich die Risiken vielleicht doch handhaben oder 

ist die Kernkraft prinzipiell störanfällig? Seit Beginn der 

Nutzung der Kernenergie kam es tatsächlich immer wieder 

zu Störungen. Unsere Analyse zeigt, dass große Atom

katastrophen wie Fukushima oder Tschernobyl zwar eher 

selten sind. Aber es gibt eine Vielzahl von Zwischenfällen 

und in jedem Jahrzehnt auch größere Unfälle. Dass die Ri-

siken nicht handhabbar sind, zeigt sich auch dadurch, dass 

die Kernenergie bis heute nicht versicherbar ist.

2.	 Wie häufig kommt es zu Störfällen? Mangels offizieller 

Daten lässt sich das schwer beantworten. Was sich aber 

bemerkbar macht, sind die steigenden Ausfallzeiten 

von Kernkraftwerken. Hier sind die Gründe vielfältig. Wir 

haben einen alternden Kraftwerkspark und damit längere 

Wartungszeiten. Ein Aspekt, der nach Fukushima auch dazu 

kam, sind gestiegene Sicherheitsanforderungen. Zudem 

kann man vermehrt externe Faktoren beobachten, die einen 

Einfluss auf die Ausfallzeiten haben. In Frankreich führen 

niedrige Flusspegel oder auch zu warmes Kühlwasser im 

Sommer dazu, dass Kraftwerke teilweise ganz abgeschaltet 

werden müssen. 

3.	 Was bedeutet das für die Kapazitätsauslastung und die 

Wirtschaftlichkeit von Kernkraftwerken? Durch steigen-

de Ausfallzeiten sinkt die Kapazitätsauslastung, und durch 

kürzere Wartungsintervalle und steigende Sicherheitsan-

forderungen wird der Betrieb von den Kernkraftwerken für 

die Betreiber zunehmend unwirtschaftlich. Das kann man 

sehr gut in den USA beobachten, wo Reaktoren Laufzeit-

verlängerungen bis zu 60 Jahren, teilweise sogar 80 Jahren 

bekommen, aber die Kraftwerke dann trotzdem früher vom 

Netz gehen, weil sie einfach unwirtschaftlich sind. 

4.	 Wie hat sich die Nutzung von Kernkraft seit der Kata-

strophe von Fukushima global entwickelt? Interessant 

ist, dass der Anteil der Kernkraft an der Stromproduktion 

weltweit schon vor Fukushima rückläufig war. Das gilt auch 

für Japan. Schaut man sich die weltweiten Baustarts an, so 

waren diese schon in den siebziger Jahren rückläufig, also 

vor den bekannten Unfällen wie Three Mile Island 1979, 

Tschernobyl 1986 und auch vor Fukushima. Die Atomindustrie 

war also schon abseits der Unfälle auf dem absteigenden Ast.

5.	 Welche Länder halten noch immer am Atomstrom fest 

und wie hoch ist der Anteil dieser Länder an der globalen 

Stromerzeugung? Bis auf wenige Ausnahmen sind fast alle 

Netzanschlüsse in den letzten Jahren in China erfolgt. Fast 

die Hälfte der 52 Kraftwerke wird im asiatischen Raum ge-

baut., davon 15 in China. Der Neubau von Kernkraftwerken 

in Europa und Nordamerika ist vernachlässigbar. Atomkraft 

spielt insgesamt eine kleine Rolle in der Stromproduktion. 

Aktuell liegt der Anteil weltweit bei zehn Prozent.

6.	 Was bedeuten ihre Ergebnisse für die zukünftige 

Energiepolitik? Unsere Analyse zeigt vor allem die hohen 

Sicherheitsrisiken und die fluktuierende Fahrweise von 

Kernkraftwerken. Dies wurde bis dato in der energie-

wirtschaftlichen Analyse weitestgehend vernachlässigt. 

Kernkraft ist nicht nur unwirtschaftlich, sondern auch die 

komplizierteste und gefährlichste Art der Stromproduktion. 

Bis heute ist sie nicht versicherbar. 

Das Gespräch führte Erich Wittenberg.

Ben Wealer, Gastwissenschaftler in der Abteilung 

Energie, Verkehr, Umwelt, Unternehmen und Märkte 

am DIW Berlin

INTERVIEW

„Energiemodelle vernachlässigen 
Sicherheitsrisiken der Kernkraft“
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„Ob sich die Lage am angespannten Berliner Mietmarkt durch den Mietendeckel langfristig verbessert oder verschlechtert, ist noch nicht abzu­

sehen. Erste negative Effekte lassen sich aber jetzt schon ablesen: Die Zahl der angebotenen Wohnungen sinkt drastisch und die Preise im 

Umland steigen signifikant. Haushalte, die eine neue Bleibe suchen, finden nur schwer etwas und können auch nicht ins Umland ausweichen.“ 

— Konstantin A. Kholodilin —  

AUF EINEN BLICK

Die unmittelbaren Auswirkungen des Berliner 
Mietendeckels: Wohnungen günstiger, aber 
schwieriger zu finden
Von Anja M. Hahn, Konstantin A. Kholodilin und Sofie R. Waltl

•	 Studie untersucht anhand von Mietannoncen, welche Auswirkungen der neue Berliner Mieten
deckel auf Mietpreise und Wohnungsangebot hat 

•	 Mieten der regulierten Wohnungen sanken im Vergleich zu den unregulierten um rund elf Prozent 

•	 Zahl der annoncierten Mietwohnungen in Berlin halbiert sich

•	 Beschränkungen in Berlin machen sich auch im Umland bemerkbar: Mietpreise in Potsdam 
steigen um rund zwölf Prozent

•	 Mietpreisregulierung hemmt fluiden Mietwohnungsmarkt, stattdessen müssten mehr 
Anstrengungen in Wohnungsneubau gesteckt werden

Unter dem Mietendeckel: Wohnungsangebot und Mieten sinken deutlich
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ABSTRACT

Vor einem Jahr trat in Berlin der Mietendeckel in Kraft, mit 

dem die seit Jahren stark steigenden Mieten für fünf Jahre ein-

gefroren werden sollen. Der Mietendeckel sieht verbindliche 

Quadratmeterpreise vor, nur wenig differenziert und nur mit 

wenigen Ausnahmen. Mithilfe von Mietannoncen werden die 

Effekte dieser Maßnahmen auf den Berliner Wohnungsmarkt 

untersucht. Die in den Annoncen geforderten Mieten für die 

regulierten Wohnungen sind demnach in direkter Folge auf 

die rechtlich bindende Einführung am 23. Februar 2020 im 

Vergleich zu den unregulierten um sieben bis elf Prozent gefal-

len. Aber nur für ein Viertel dieser annoncierten Wohnungen 

werden in den Inseraten regelkonforme Mieten angegeben. 

Zudem ist die Zahl der inserierten Mietwohnungen deutlich 

zurückgegangen. Im Umland, beispielsweise in Potsdam, das 

dem Mietendeckel nicht unterliegt, sind gleichzeitig die Preise 

um rund zwölf Prozent gestiegen. Die langfristigen Auswirkun-

gen des Mietendeckels sind zwar noch unbekannt, allerdings 

weisen erste Indizien sowie die umfangreiche empirische 

Literatur auf eher negative Effekte hin. Zielführender wäre es, 

mehr Anstrengungen in den Wohnungsbau zu stecken.

Die Lage am Berliner Wohnungsmarkt hat sich mindestens 
seit dem Jahr 2010 verschlechtert, wie sich an der Quote des 
marktaktiven Leerstands ablesen lässt. Der Anteil der zur 
Vermietung und aktuell leerstehenden Wohnungen liegt 
üblicherweise bei rund drei Prozent des gesamten Woh-
nungsbestands. In Berlin lag er aber schon 2010 weit darun-
ter; aktuell liegt diese Quote sogar unter einem Prozent, was 
auf einen sehr angespannten Markt hinweist (Abbildung 1).

Grund dafür ist vor allem die dynamische Bevölkerungsent-
wicklung (natürliche Entwicklung plus Wanderungssaldo). 
Seit dem Jahr 2017 hat sich das Bevölkerungswachstum zwar 
verlangsamt, aktuell wächst die Bevölkerung der Hauptstadt 
jedoch noch immer um circa 25 000 Personen pro Jahr; im 
Jahr 2016 waren es noch 61 000.1 Bei einer durchschnittlichen 
Haushaltsgröße von 1,8 Personen führt dies rein rechnerisch 
zu einer zusätzlichen Nachfrage von jährlich rund 17 000 
Wohnungen. Allerdings stagniert die Anzahl der Baugeneh-
migungen schon seit 2016, was in näherer Zukunft auch zu 
einem Stillstand bei den – aktuell noch steigenden – Fertig-
stellungen von neuen Wohnungen führen könnte.

Im Jahr 2019 wurden insgesamt zwar rund 18 000 neue Woh-
nungen fertiggestellt – also ein bisschen mehr als die rech-
nerische zusätzliche Nachfrage von 17 000 –, jedoch muss 
damit zum Teil auch das bis heute kumulierte Defizit gedeckt 
werden. Darüber hinaus wird ein Teil des Wohnungsbestan-
des auch durch Abbrüche vom Markt genommen.

Neumieten und Kaufpreise steigen rasant

Bei großer Nachfrage und nur mäßig wachsendem Ange-
bot steigen die Preise rasch an. Das ist auch in Berlin der 
Fall: Zwischen 2010 und 2019 stiegen neu inserierte Mieten 
um 51 bis 64 Prozent und die Kaufpreise sogar um 153 bis 
186 Prozent (Tabelle 1). Dieser Anstieg ist wesentlich höher 

1	 Die Covid-19-Pandemie hat die Wanderungsströme stark beeinflusst, mit dem Ergebnis, dass 

sich die Berliner Bevölkerung Ende 2020 im Vergleich zum Ende 2019 kaum verändert hat. Es 

kann aber vermutet werden, dass sich die Wanderungsströme wieder erholen werden, sobald sich 

die Lage wieder normalisiert hat. Es ist jedoch durchaus auch möglich, dass die Menschen ihre 

Präferenzen gegenüber dem städtischen Leben langfristig ändern. In diesem Fall könnten rund 

14,5 Prozent aller Berliner Haushalte in das Umland ziehen.

Die unmittelbaren Auswirkungen des 
Berliner Mietendeckels: Wohnungen 
günstiger, aber schwieriger zu finden
Von Anja M. Hahn, Konstantin A. Kholodilin und Sofie R. Waltl
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als im bundesweiten Schnitt und auch im Vergleich zu ande-
ren deutschen Metropolen.

Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass Berliner 
Kaufangebotspreise im Jahr 2010 deutlich unterbewertet 
waren und in dieser Hinsicht eine gewisse Preiskorrektur 
stattgefunden hat.2 Außerdem stellen sowohl Miet- als auch 
Kaufneuverträge nur einen relativ kleinen Teil des Marktes 
dar. Nach den amtlichen Statistiken sind die durchschnitt-
lichen Kaltmieten für den gesamten Wohnungsmarkt zwi-
schen 2010 und 2019 in Berlin um lediglich 18 Prozent und 
in Gesamtdeutschland um 14 Prozent gestiegen.3

Die Lage wäre nicht so angespannt, hätten öffentliche Maß-
nahmen die Kluft zwischen Nachfrage und Angebot kom-
pensieren können. Allerdings geht sowohl die Bezugsquote 
von Wohngeld4 als auch der soziale Wohnungsbestand ins-
gesamt stetig zurück (Abbildung 1). Im Jahr 2019 profi-
tierten in Berlin nur rund sechs Prozent aller Haushalte 
von zumindest einer Unterstützungsmaßnahme (Wohn-
geld oder Sozialwohnung). Dieser Anteil ist sehr gering im 
Anbetracht der Tatsache, dass bei 13 Prozent aller Haus-
halte über 40 Prozent ihres Einkommens allein schon für 
die Kaltmiete draufgehen.5

Die Ausgestaltung des Berliner Mietendeckels

Um den Preisanstieg zu dämpfen, haben die meisten Bun-
desländer so auch Berlin, seit 2015 die Mietpreisbremse ein-
geführt.6 Berlin ging nun noch einen Schritt weiter: Im Feb-
ruar 2020 trat der Berliner Mietendeckel in Kraft.7 Dieses 
Gesetz mutet wie ein Schritt in Richtung Vergangenheit an: 
eine Rückkehr zur ersten Generation der Mietpreiskontrol-
len (Kasten 1). Strikte Vorgaben, was die Miethöhe pro Qua-
dratmeter anbelangt, sind in Berlin nun Realität und gelten 
für Neuverträge und seit dem 23. November auch für bereits 
bestehende Mietverträge.

Was sind die Eigenschaften des Mietendeckels? Erstens 
erstreckt er sich nur auf Berlin (ohne Umland) und soll 
zunächst fünf Jahre nach seiner Veröffentlichung gültig 
sein. Zweitens deckt er grundsätzlich alle Wohnungen ab. 
Ausnahmen sind lediglich Wohneinheiten, die ab 1. Januar 
2014 erstmals bezugsfertig waren oder über einen längeren 

2	 Konstantin A. Kholodilin und Dirk Ulbricht (2015): Urban house prices: A tale of 48 cities. 

Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 9 (28), 1-43.

3	 Diese Ergebnisse berücksichtigen sowohl Neuverträge als auch Bestandsverträge und ba-

sieren auf den Indizes der Wohnungsmiete, einschließlich äquivalentem Mietwert von Eigentums-

wohnungen (Teilindex des Verbraucherpreisindizes) des Statistischen Bundesamtes und Amt für 

Statistik Berlin-Brandenburg.

4	 Das im Jahr 2020 bundesweit reformierte Wohngeld kann als temporäre Überbrückungsmög-

lichkeit MieterInnen einen guten Dienst erweisen, zumal es nun flexibler auf Mietpreiserhöhungen 

reagieren kann. Allerdings stellt dies keine Lösung für das grundsätzliche Defizit an Wohnraum dar.

5	 Berechnet für Berliner Haushalte im Jahr 2018 auf Basis der SOEP v35-Daten als Anteil der 

Kaltmiete (SOEP Variable hgrent) am Haushaltsnettoeinkommen (hghinc).

6	 Konstantin A. Kholodilin, Andreas Mense und Claus Michelsen (2018): Mietpreisbremse ist besser 

als ihr Ruf, aber nicht die Lösung des Wohnungsmarktproblems. DIW Wochenbericht Nr. 7 (online ver-

fügbar, abgerufen am 9. Februar 2021. Dies gilt für alle Onlinequellen, sofern nicht anders vermerkt).

7	 Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln) vom 11. Februar 

2020; Inkrafttreten: 23. Februar 2020.

Abbildung 1

Indikatoren zur Entwicklung des Berliner Wohnungsmarkts von 
2010 bis 2019
In Prozent oder Anzahl in tausend (Bevölkerung und Bau)

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Marktaktive Leerstandsquote

0

10

20

30

40

50

60

70

Bevölkerung und Bau

Bevölkerungswachstum

Baufertigstellungen

Baugenehmigungen

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Bezugsquote von Wohngeld

0

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Sozialer Wohnungsbestand

2010 20192015

2010 20192015

2010 20192015

2010 20192015

Quellen: Empirica AG (Leerstandsquote); Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Bevölkerungswachstum und 
Bautätigkeit sowie Wohngeld); IBB Wohnungsmarktbericht 2019 und Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Sozialer 
Wohnungsbestand); eigene Berechnungen.

© DIW Berlin 2021

Das Wohnungsangebot wird knapper, der Neubau reicht nicht aus und der Bestand 
an sozialen Wohnprojekten geht zurück.

Tabelle

Wohnungspreisentwicklung bei Neuverträgen in deutschen 
Metropolen
Veränderung der Angebotspreise von 2010 bis 2019 in Prozent

Region
Mieten  

(Bestandsbauten)
Mieten (Neubau)1

Preise Eigentums­
wohnungen  

(Bestandsbauten)

Preise Eigentums­
wohnungen (Neubau)1

Berlin 64,2 51,2 186,0 152,7

Düsseldorf 30,7 27,7 104,6 128,0

Frankfurt am 
Main

34,8 33,9 145,6 144,8

Hamburg 21,5 19,8 125,8 103,9

Köln 33,8 28,0 122,3 90,5

München 52,3 51,1 203,9 167,5

Stuttgart 53,5 46,0 130,0 128,9

Deutschland 34,5 34,6 99,5 79,4

Metropolen 38,8 35,2 141,1 123,8

1  Neubau sind Bauten, bei denen das Baujahr innerhalb der letzten zehn Baujahrgänge liegt.

Quelle: Empirica Systeme; eigene Berechnungen.

© DIW Berlin 2021
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Kasten 1

Renaissance der Mietpreiskontrolle

Bereits in der Vergangenheit gab es außergewöhnliche Eingriffe 

in den Mietmarkt. Insbesondere die beiden Weltkriege führten zu 

harten Mietpreisregulierungen, die weder davor noch danach in 

diesem Ausmaß in Europa wiederkehren sollten.1 Während diese 

sogenannte erste Generation an Mietpreiskontrollen auf die Be-

schränkung der anfänglich geforderten Miethöhe abzielte, konzen-

trierte sich die sogenannte zweite Generation an Mietpreiskont-

rollen auf die Mieterhöhungen für bestehende Verträge über die 

Zeit, während die anfängliche Miethöhe durch mehr oder minder 

freie Verhandlung auf marktwirtschaftliche Weise gesetzt werden 

kann. Insgesamt gesehen nahm die Intensität an jeglicher Art der 

Mietregulierungen in den letzten Jahrzehnten stetig ab – sowohl in 

Deutschland als auch in Europa und global gesehen (Abbildung).

Bis zum Jahr 2020 war die Mietpreispolitik in Deutschland durch 

zwei Maßnahmen bestimmt: Kappungsgrenze und Mietpreis

bremse.2 Die Kappungsgrenze wurde erstmals 1982 eingeführt. Sie 

stellt eine Obergrenze für die Mieterhöhungen im Rahmen eines 

bestehenden Vertrags dar. Zunächst durfte die Miete innerhalb 

von drei Jahren um höchstens 30 Prozent angehoben werden, was 

9,1 Prozent pro Jahr entspricht. Im Jahr 1993 wurde die Grenze 

innerhalb von drei Jahren auf 20 Prozent gesenkt (6,3 Prozent pro 

Jahr). Schließlich wurden die Bundesländer 2013 ermächtigt, Ge-

biete zu bestimmen, in denen eine ausreichende Versorgung mit 

Mietwohnungen unter angemessenen Bedingungen besonders 

gefährdet ist und in denen die Kappungsgrenze innerhalb von drei 

1	 Konstantin A. Kholodilin, Leonid Limonov und Sofie R. Waltl (2019): Housing Rent Dynamics 

and Rent Regulation in St. Petersburg (1880–1917). Luxembourg Institute of Socio-Economic Re

search (LISER) Working Paper Series No. 3.

2	 Konstantin A. Kholodilin (2017): Quantifying a century of state intervention in rental housing in 

Germany. Urban Research & Practice, 10(3), 267–328.

Jahren weiter auf 15 Prozent Mietsteigerung gesenkt werden könn-

te (4,8 Prozent jährlich).3 Somit wurde eine Möglichkeit für regio-

nenspezifische Kappungsgrenzen geschaffen. Bisher haben elf von 

16 Bundesländer von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und 

jene Gemeinden identifiziert, in denen nun Obergrenzen gelten.

Die Mietpreisbremse wurde 2015 eingeführt.4 Wie bei der Kap-

pungsgrenze handelt es sich um eine regionenspezifische Rege-

lung: Die Bundesländer können Gebiete mit einem angespannten 

Wohnungsmarkt identifizieren, in denen die Mietpreisbremse 

eingesetzt werden soll. Im Gegensatz zur Kappungsgrenze geht es 

dabei um die Mietpreissetzung für neue Verträge. Dabei gibt es zwei 

Ausnahmen: Neu- und Folgeverträge für nach dem 1. Oktober 2014 

fertiggestellte Wohnungen und Verträge für substanziell moderni-

sierte Wohnungen für den ersten Vertrag nach der Modernisierung. 

Für alle anderen Wohnungen darf die neu ausgehandelte Miete die 

ortsübliche Miete nicht um mehr als zehn Prozent überschreiten. 

Aktuell wird die Mietpreisbremse in zwölf Ländern angewandt.5

Mögliche Auswirkungen von Mietregulierungen

Es gibt eine Vielzahl an Studien, die verschiedenste Auswirkungen 

von Mietpreiskontrollen dokumentieren. Zumeist verhindern sie 

– oder bremsen zumindest – effektiv einen weiteren Anstieg der 

Mietpreise von regulierten Wohnungen. Jedoch schließt das nicht 

aus, dass die Mieten bei den nichtregulierten Wohnungen dadurch 

weiter oder sogar vermehrt steigen. Darüber hinaus haben Miet-

preiskontrollen zahlreiche weitere schädliche Nebeneffekte,6 die 

zumindest teilweise die positiven Effekte konterkarieren. Zu diesen 

Auswirkungen zählen in diesen Studien etwa geringere Mobilität, 

Fehlallokation von Wohnraum, Verschlechterung der Wohnungs-

qualität, verstärkte Segregation sowie höhere Obdachlosigkeit und 

niedrigere Mietquoten.

3	 Gesetz über die energetische Modernisierung von vermietetem Wohnraum und über die ver-

einfachte Durchsetzung von Räumungstiteln (MietRÄndG) vom 11. März 2013.

4	 Gesetz zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten und zur Stärkung des 

Bestellerprinzips bei der Wohnungsvermittlung (MietNovG) vom 21. April 2015. Ursprünglich wurde die 

Regelung für fünf Jahre anberaumt. Im Jahr 2020 wurde sie jedoch um weitere fünf Jahre verlängert.

5	 Die Mietpreisbremse wird angewandt in: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 

Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

Rheinland-Pfalz und Thüringen.

6	 Joseph Gyourko und Peter Linneman (1990): Rent controls and rental housing quality: A note 

on the effects of New York City's old controls. Journal of Urban Economics 27(3), 398–409; Robert 

Krol und Shirley Svorny (2005): The effect of rent control on commute times. Journal of Urban 

Economics 58(3), 421–436; Jakob R. Munch und Michael Svarer (2002): Rent control and tenancy 

duration. Journal of Urban Economics 52(3), 542–560; Nandinee K. Kutty (1996): The impact of rent 

control on housing maintenance: A dynamic analysis incorporating European and North American 

rent regulations. Housing Studies 11(1), 69–88; Erica Field et al. (2008): Segregation, rent control, 

and riots: The economics of religious conflict in an Indian city. American Economic Review 98(2), 

505–510; Edward L. Glaeser (2003): Does rent control reduce segregation? Swedish Economic 

Policy Review 10, 179–202; Paul W. Grimes und George A. Chressanthis (1997): Assessing the effect 

of rent control on homelessness. Journal of Urban Economics 41(1), 23–37; Konstantin A. Kholodilin 

et al. (2018): Social policy or crowding-out? Tenant protection in comparative long-run perspective. 

Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP, 202; Rebecca Diamond, Tim McQuade 

und Franklin Qian (2019): The effects of rent control expansion on tenants, landlords, and inequality: 

Evidence from San Francisco. American Economic Review 109 (9), 3365–3394.

Abbildung

Intensität der Mietpreiskontrolle
Auf einer Skala von 0 (keine Mietpreiskontrolle) und 100 
(Preiseinfrierung ohne Ausnahmen)
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Nach jahrzehntelanger Deregulierung werden Mietpreiskontrollen weltweit wieder 
verstärkt eingesetzt.
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Zeitraum unbewohnbar (und tatsächlich leerstehend) waren 
und substanziell renoviert wurden, so dass sie äquivalent zu 
Neubauten erstmalig am Mietmarkt verfügbar sind.8 Diese 
Wohnungen machen rund vier Prozent des Berliner Gesamt-
wohnungsbestands aus.

Drittens werden die Mieten (exklusive Betriebskosten) auf 
dem Niveau des 18. Juni 2019 eingefroren – auch rückwir-
kend. Im Grunde ist dies auch kein Marktniveau, sondern ein 
rein rechnerisches, das künstlich niedrig gehalten wird. Die 
erlaubten Mieten werden aus dem Mietspiegel 2013 berech-
net. Die dort festgesetzten Preise werden mit der Steigerung 
der realen Löhne zwischen 2013 und 2019 indexiert (also mit 
1,134 multipliziert). Die resultierenden Werte sind weit von 
einem Marktpreis entfernt, da, erstens, der Mietspiegel 2013 
auf den Mieten aus den Jahren 2008 bis 2012 basiert, und, 
zweitens, weil die tatsächlichen Mieten zwischen 2013 und 
2019 deutlich stärker als die realen Löhne gestiegen sind.

Darüber hinaus legt das Gesetz fest, dass die sogenannte 
gültige Miete zwischen 3,92 und 9,80 Euro pro Quadrat
meter (m2) und Monat zu liegen hat. Die genaue Höhe hängt 
vom Baujahr und der Ausstattung des Objekts (Zentralhei-
zung und Bad) ab. Eine etwas höhere Miete ist für Wohnun-
gen in Zweifamilienhäusern (+ zehn Prozent) oder Woh-
nungen mit moderner Ausstattung (+ 1 Euro/m2) zuläs-
sig. Moderne Ausstattung bedeutet, dass mindestens drei 
der folgenden Elemente vorhanden sind: ein barrierefrei 
zugänglicher Aufzug, eine Einbauküche, hochwertige Sani-
täranlagen, hochwertige Fußböden in den meisten Räu-
men oder ein Energieverbrauch unter 120 Kilowattstun-
den/m2. Darüber hinaus wird die Lage bei der Bewertung 
der überhöhten Miete berücksichtigt: –0,28 Euro/m2 für 
einfache Lage, –0,09 Euro/m2 für durchschnittliche Wohn-
lage und + 0,74 Euro/ m2 für gute Wohnlagen. Diese Klas-
sifizierung wird für jede Adresse vorgegeben und ist im 
Mietspiegel festgelegt.

Insgesamt kann die gültige Miete daher höchstens 11,54 Euro/
m2 betragen. Dieser Betrag entspricht einem zwischen 2003 
und 2013 erbauten Haus mit allgemeiner moderner Ausstat-
tung in guter Lage.

Formell dürfen ab dem 1. Januar 2022 Mieten um die Infla-
tionsrate angepasst werden, allerdings maximal um 1,3 Pro-
zent pro Jahr und nur dann, wenn die resultierende Miete 
unter der gesetzlichen Obergrenze liegt. In der Tat liegen die 
meisten annoncierten Mieten weit über dieser Grenze, was 
zur Folge hat, dass Mieten in Berlin bis mindestens 2025 de 
facto eingefroren sind.

Für manche VermieterInnen könnte das eine teure Sache 
werden, wenn sie aufgrund dieser Restriktionen dauerhaft 
Verluste tragen müssen. In diesem Fall gewährt das Gesetz 
betroffenen VermieterInnen einen Mietzuschuss, um ihre 
Verluste zu decken. Details dazu fehlen allerdings bis dato.

8	 Dies galt ab 23. Februar 2020 nur für Neuverträge und wurde ab 23. November 2020 auch auf 

Bestandsverträge ausgeweitet.

Mieten regulierter Wohnungen sinken, aber 
inserierte Preise sind meist nicht regelkonform

Um zu untersuchen, wie sich der Mietendeckel unmittel-
bar nach Inkrafttreten ausgewirkt hat, werden Wohnungs-
angebote in Zeitungen und auf Online-Plattformen vor und 
nach dem 23. Februar untersucht – konkret zwischen dem 
7. Mai 2019 und dem 21. März 2020. 9 Die vielfältigen kurz-
fristigen Auswirkungen des Mietendeckels lassen sich am 
besten über Mietannoncen quantifizieren, da sie Aufschluss 
darüber geben, wie die Angebotsseite (VermieterInnen) auf 
den Mietendeckel reagiert.10 Aufgrund der Covid-19-Pande-
mie wurde die Auswertung mit den ersten Beschränkungen 
am 21. März beendet, um die Ergebnisse nicht zu verzerren.11

Anders als tatsächlich realisierte Mieten in den Mietverträgen 
können Anzeigen als ein unmittelbares Stimmungsbaro
meter herangezogen werden: Es gibt keine langwierigen War-
tezeiten aufgrund von Wohnungsbesichtigungen und gewis-
ser Fristen bis zum finalen Vertragsabschluss, zu denen es 
im Laufe eines Vermietungsprozesses naturgemäß kommt. 
Vielmehr kann direkt das Verhalten der VermieterInnen 
beobachtet werden, da diese ja die Anzeige schalten. Aus-
sagen über die Reaktion der Wohnungssuchenden sowie 
legale oder illegale Nebenabsprachen können dadurch jedoch 
nicht erfasst werden.

9	 Dieser Wochenbericht basiert auf Anja M. Hahn, Konstantin A. Kholodilin und Sofie R. Waltl (2021): 

Forward to the Past: the Short-Term Effects of the Rent Freeze in Berlin. DIW Discussion Papers 1928.

10	 Die Berechnungen basieren auf Immobiliendaten von Empirica Systeme. Das Unternehmen 

erfasst systematisch auch online publizierte Mietinserate für Berlin. Diese Daten werden unter ge-

wissen Auflagen auch für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt. Hauptsächlich wird in 

der Studie auf folgende Eigenschaften zugegriffen: den in den Annoncen angegebenen Mietpreis, 

Publikationsdatum und -laufzeit sowie Charakteristika des Mietobjektes wie die Lage und detail-

lierte Beschreibung der Struktur. Die Annoncen werden um weitere Details aus dem offiziellen 

Mietspiegel erweitert. Dadurch kann jede Annonce auch um die aktuellen Klassifizierungen der 

Wohnlage erweitert werden, die schon seit Einführung der Mietpreisbremse relevant sind. Ins-

besondere werden Straßenabschnitte in einfache, mittlere und gute Wohnlagen eingeteilt. Diese 

Klassifizierungen sind essentiell für die Bestimmung der nun erlaubten Höchstmieten.

11	 Zweite Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung, 

vom 21. März 2020.

Abbildung 2

Miet- und Verkaufspreise von Wohnungen in Berlin
Indizes, normiert am 4.6.2019 (Ankündigung des Mietendeckels)
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Seit Einführung des Mietendeckels fallen die Mieten und die Kaufpreise stagnieren.

https://www.berlin.de/sen/justiz/service/gesetze-und-verordnungen/2020/ausgabe-nr-12-vom-27-3-2020-s-217-224.pdf
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Um die initiale Preissetzung zu untersuchen, wird anhand 
der in den Mietannoncen angegebenen Eigenschaften und 
Lage der Wohnungen festgestellt, ob diese den Vorschriften 
des Mietendeckels unterliegen.

Wenig überraschend fällt in den vier Wochen nach Inkraft-
treten des Mietendeckels im Februar 2020 das generelle 
Mietpreisniveau (Abbildung 2). Vergleicht man mittels Dif-
ferenz-von-Differenzen-Ansatz kombiniert mit hedonischen 
Regressionen (Kasten 2) die angebotenen Mietpreise regu-
lierter und nicht-regulierter Wohnungen, zeigt sich eine sta-
tistisch und ökonomisch signifikante Preisreduktion von 
circa sieben bis elf Prozent im regulierten Sektor, die auch 
kausal auf den Mietendeckel zurückgeführt werden kann. 
In dieser Hinsicht tritt also genau das von der Politik ange-
strebte Ziel ein.

In einer separaten Analyse wird der maximal erlaubte Miet-
preis für jede einzelne annoncierte Mietwohnung berechnet 
und mit den tatsächlich annoncierten Preisen verglichen. 
Da es bei Mietobjekten selten zu echten Preisverhandlun-
gen kommt, stellen annoncierte Mieten wohl eine recht gute 
Annäherung an die tatsächlich realisierten Mieten dar.12 Da 
Mietannoncen nicht sämtliche relevanten Informationen 
enthalten, werden diese um Daten aus dem Mietspiegel 
ergänzt. Mittels der in Annoncen üblicherweise angegebenen 
Adressen lassen sich in der Regel auch die relevanten Infor-
mationen zu lageabhängigen erlaubten Preisabweichungen 
und Bewertungen erfassen.13

Mithilfe dieses erweiterten Datensatzes lässt sich für jede ein-
zelne annoncierte Mietwohnung eine fiktive zulässige Miete 

12	 Siehe auch derartige Vergleiche in Robert J. Hill und Iqubal A. Syed (2016): Hedonic price–rent 

ratios, user cost, and departures from equilibrium in the housing market. Regional Science and 

Urban Economics 56, 60–72.; Sofie R. Waltl (2018): Estimating quantile-specific rental yields for re-

sidential housing in Sydney. Regional Science and Urban Economics 68, 204–225.

13	 Details zum Mietspiegel finden sich online auf der Website berlin.de

berechnen, die sowohl mit den Regeln des Mietendeckels 
als auch der Mietpreisbremse konform geht. Trotz großzü-
giger Annahmen, was die (nicht bekannte) Qualität der Aus-
stattung und dergleichen anbelangt, zeigt die Simulations-
studie, dass ein Großteil der nach Einführung des Mieten
deckels am 23. Februar 2020 annoncierten Mieten nicht den 
strengen Regeln entspricht. Nur circa ein Viertel der Anzei-
gen gibt einen regelkonformen Mietpreis an.

Rückgang des Mietwohnungsangebots und 
weitere konterkarierende Nebenwirkungen

Maßnahmen wie der Mietendeckel, die das Vermieten von 
Wohnungen unattraktiver machen, senken nicht nur die 
Preise, sondern können auch zum Rückgang des angebote-
nen Wohnraums insgesamt führen. EigentümerInnen von 
Wohnungen sind ja keinesfalls gezwungen, diese auch tat-
sächlich zu vermieten. Aktuell gibt es keine Leerstandsbuß-
gelder14 oder -steuern und mit dem Mietendeckel nun auch 
weniger Anreiz, Leerstand zu vermeiden, da bewohnte Woh-
nungen tendenziell mehr an Wert verlieren als leerstehende.

Die Anzahl der annoncierten Mietwohnungen aller Art geht 
mit Einführung des Mietendeckels tatsächlich stark zurück: 
Nach der Einführung gab es nur noch circa 300 Mietannon-
cen pro Woche, während es davor noch mehr als 600 waren 
(Abbildung 3). Um potenzielle saisonale Schwankungen zu 
berücksichtigen, wurde die Anzahl an geschalteten Miet
annoncen auch mit derselben Periode – also Ende Februar 
bis Ende März – in den zwei Jahren davor verglichen. Auch 
im Vergleich dazu ist der Rückgang deutlich und statistisch 
signifikant. Zurzeit ist (noch) nicht klar, ob es kurzfristig 
oder dauerhaft weniger Mietobjekte am Markt geben wird.

Mietendeckel könnte künftig Mietwohnraum 
weiter verknappen

Es ist davon auszugehen, dass VermieterInnen versuchen wer-
den, auf anderen Wegen mehr Ertrag mit ihren Immobilien 
zu erzielen, wenn ihnen das durch Mieterhöhungen nicht 
mehr möglich ist. Ein nicht unwahrscheinliches Zukunfts
szenario ist das folgende: Anstelle von mehr erschwing
lichem Wohnraum könnte es langfristig mehr teure Woh-
nungen geben. Dieser Mechanismus wird nämlich durch das 
genaue Design des Mietendeckels angestoßen: Wird eine vor 
2014 errichtete Wohnung substanziell renoviert, wäre sie von 
den Preisregulierungen des Mietendeckels ausgenommen, 
und höhere Mieten wären erlaubt. In diesem Fall würde sich 
die Vermietung – zumindest langfristig gesehen – auch für 
VermieterInnen eher lohnen. Diese Strategie würde zu ver-
mehrt teurerem Wohnraum führen und damit dem eigent-
lichen Ziel der Regulierung diametral entgegenstehen.

Ehemals vermietete Wohnungen könnten alternativ aber 
auch verkauft und etwa in Eigentumswohnungen umgewan-
delt werden. Dies hätte zur Folge, dass diese Wohnungen 

14	 Vgl. Mariona Segu (2020): The impact of taxing vacancy on housing markets: Evidence from 

France. Journal of Public Economics 185.

Abbildung 3

Entwicklung der Mietannoncen
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Die Zahl der Mietannoncen hat sich nach Inkrafttreten des Mietendeckels mehr 
als halbiert.

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/de/wohnlagenkarte.shtml
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künftig dem Mietmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen 
werden. Direkt nach Inkrafttreten des Mietendeckels war ein 
Anstieg an zum Verkauf stehenden Wohnungen jedoch nicht 
erkennbar, genauso wenig wie ein verstärkter Preiszuwachs 
bei Wohnungen, die zum Verkauf stehen (Abbildung 2). Ob 
derartige Anstiege zeitversetzt noch kommen werden und, 
falls ja, in welchem Ausmaß, muss abgewartet werden.

Neben diesen potenziellen Nebenwirkungen gibt es noch 
weitere, die bereits sichtbar sind: allen voran rasant steigende 
Mietpreise in Potsdam und weiteren an Berlin angrenzende 
Gemeinden (Abbildung 4). Dort sind die Mieten nun tatsäch-
lich für viele unerschwinglich. In Potsdam beispielsweise 
sind die Mieten seit Inkrafttreten des Berliner Mietendeckels 
um rund zwölf Prozent gestiegen. Das könnte daran liegen, 
dass sich das Angebot in Berlin durch den Mietendeckel 

verknappt und Wohnungssuchende ins gut angebundene 
Umland ausweichen, wo die Regulierung nicht gilt. Zudem 
könnten VermieterInnen im Umland mit frühzeitigen Miet
erhöhungen ähnlichen zukünftigen Maßnahmen wie in Ber-
lin zuvorkommen wollen. Die Optionen für Menschen mit 
geringeren finanziellen Möglichkeiten, ins Berliner Umland 
auszuweichen, werden also in dieser Hinsicht eingeschränkt.

Fazit: Lieber mehr Wohnungsneubau 
als Mietregulierung

Ob sich die Lage am angespannten Mietmarkt im Groß-
raum Berlin durch den Mietendeckel verbessert oder ver-
schlechtert, ist eine Frage der Perspektive: Alteingesessene 
Berlinerinnen und Berliner, die bereits zur Miete wohnen, 
profitieren erst mal von den neuen Beschränkungen, da auch 

Kasten 2

Methodologie: Hedonischer Differenz-von-Differenzen-Ansatz

Beim Differenz-von-Differenzen-Ansatz werden Datengruppen 

erstellt, die sich in einem zu untersuchenden Merkmal – also hier 

der Tatsache, ob sie vom Mietendeckel betroffen sind oder nicht – 

unterscheiden. Das Ergebnis sind eine Behandlungsgruppe (Woh-

nungen, die dem Mietendeckel unterliegen) und eine Kontroll

gruppe (Wohnungen, die dem Mietendeckel nicht unterliegen).

Konkret zählen zur Behandlungsgruppe jene Wohnungen, die 

zwischen 2005 und 2013 bezugsfertig wurden. Zur Kontrollgruppe 

dagegen gehören diejenigen Wohnungen, die ab dem 1. Januar 

2014 fertiggestellt oder substanziell renoviert wurden und damit 

nicht dem Mietendeckel unterliegen.

Dabei wäre es aus Sicht eines experimentellen Forschungsdesigns 

ideal, wären die Wohnungen ansonsten komplett identisch und 

würden zufällig der Kontroll- und Behandlungsgruppe zugeordnet. 

In diesem Fall wäre es möglich, direkt die durchschnittlichen Miet-

preise in den beiden Gruppen zu vergleichen.

In dem Fall einer nicht-zufälligen Zuordnung – also im Fall des 

Mietendeckels – spricht man deshalb von einem Quasi-Experi-

ment. Ein besonderes Augenmerk liegt deshalb darauf, alle rele-

vanten Störquellen zu identifizieren und diese bestmöglich in den 

Modellierungsprozess mit einzubauen.

Die offensichtlichste Einschränkung beruht auf der Tatsache, 

dass sich annoncierte Wohnungen per se in ihren Charakte-

ristiken – vor allem auch in ihrer Lage unterscheiden. Darüber 

hinaus ist ein inserierter Preis auch nicht mehrmals über die Zeit 

hinweg beobachtbar.

Um diesen Tatsachen Rechnung zu tragen, wird eine Reihe dieser 

Eigenschaften als sogenannte hedonische Kontrollvariablen in 

das Schätzmodell integriert. Darüber hinaus wird eine Reihe von 

Robustheitschecks und Sensitivitätsanalysen durchgeführt, in 

denen schrittweise einzelne Annahmen fallengelassen werden, um 

deren Einfluss auf unsere resultierenden Schätzungen zu quanti-

fizieren.

Bei der Wahl der Kontrollvariablen bedienen wir uns dem 

Standardrepertoire hedonischer Gleichungen.1 Danach wird die 

Entwicklung der Mietpreise der Wohnungen beider Gruppen 

über die Zeit untersucht. Der gesamte Zeitraum wird dabei in drei 

Subperioden unterteilt: ob eine Anzeige vor Ankündigung des 

Mietendeckels (vor dem 4. Juni 2019), zwischen Ankündigung und 

Inkrafttreten (zwischen 4. Juni 2019 und 22. Februar 2020) oder 

nach dem Inkrafttreten des Mietendeckels (ab dem 23. Februar) 

inseriert wurde. Der Untersuchungszeitraum wird am 21. März 

2020 beendet, um die Effekte des Mietendeckels sauber von jenen 

der Covid-19-Pandemie zu trennen.

Basierend auf den Mietannoncen schätzen wir die Parameter der 

folgenden Gleichung:

log(Rit) = β0 + β1 Ci + β2 Transitiont + β3 PostE
t  

+ β4 Ci × Transitiont + β5Ci × Postt
E + γ'Xi + εit ,

wobei Ri für die monatliche Miete steht. Die binäre Variable Ci 

unterscheidet Anzeigen danach, ob sie jeweils in die Kontroll- oder 

Behandlungsgruppe fallen. Transition und PostE sind ebenfalls 

binäre Variablen, die die jeweiligen Zeitperioden angeben. Xi ist 

eine Matrix, die eine Reihe an hedonischen Charakteristika der 

Wohnungen wie etwa Größe, Ausstattung und Lage enthält.

Besonders wichtig sind dabei die Koeffizienten β4und β5, die zei-

gen, ob und wie die Mieten der „behandelten“ Wohnungen auf 

die Ankündigung und/oder das Inkrafttreten des Mietendeckels 

reagiert haben.

1	 Sherwin Rosen (1974): Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure 

competition. Journal of Political Economy, 82(1), 34-55.



124 DIW Wochenbericht Nr. 8/2021

Mietregulierung

bereits bestehende Verträge an die neuen Regeln angepasst 
werden mussten. Schwieriger ist es für Personen, die umzie-
hen möchten oder erstmalig auf Wohnungssuche sind und 
aktuell vom sehr geringen Angebot negativ betroffen sind. 
Die Ergebnisse zeigen zwar, dass die Preise für Neuvermie-
tungen um mehr als zehn Prozent fallen, doch gleichzei-
tig verknappt sich das Angebot an zu vermietenden Woh-
nungen um mehr als die Hälfte. Dabei ist (noch) nicht klar, 
ob sich das Wohnungsangebot in absehbarer Zeit wieder 
erholen wird, da durchaus davon auszugehen ist, dass Ver-
mieterInnen versuchen werden, auf anderen Wegen mehr 
Ertrag mit ihren Immobilien zu erzielen. Die Verknappung 
des Angebots in Berlin könnte zudem jene Personen, die es 
sich irgendwie leisten können, tiefer in die Taschen greifen 
und damit das allgemeine Preisniveau im Umland für lange 
Zeit steigen lassen.

Des Weiteren wird die generelle Unsicherheit unter Vermie-
terInnen aufgrund anhängiger Klagen weiter verschärft. Das 
Bundesverfassungsgericht könnte in den nächsten Mona-
ten den Mietendeckel noch kippen. Der Bund der Haus- 
und Grundbesitzervereine (Haus und Grund) empfiehlt 

VermieterInnen deshalb, alternative Mieten und zusätz-
liche Klauseln vertraglich zu vereinbaren, die im Fall des 
Scheiterns des Mietendeckels gelten sollen.15 Diese Unsi-
cherheit nimmt eine durchaus gesunde Dynamik aus dem 
Markt und animiert kaum zur Schaffung von dringend benö-
tigtem Wohnraum. Derartige Verzögerungen in Märkten 
mit begrenzter Liquidität – der Immobilienbestand kann 
nur auf lange Sicht substanziell umgewandelt oder erwei-
tert werden – ziehen aller Wahrscheinlichkeit nach lange 
Schatten nach sich.

Auch wenn die langfristigen Auswirkungen des Mieten
deckels noch unbekannt sind, weist die umfangreiche empi-
rische Literatur über Mietpreiskontrollen insgesamt auf eher 
negative Effekte hin: niedrigere Mobilität, Vernachlässigung 
von Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen sowie 
abnehmende Bauproduktion.

Viel sinnvoller, als nur über das Preisniveau zu lenken, wäre 
es wohl, bessere Konditionen und Anreize für den Woh-
nungsbau insgesamt zu schaffen. Dabei geht es zum Bei-
spiel darum, bürokratische Hürden abzubauen und das feh-
lende Personal in den Bauämtern aufzufüllen, damit Bauge-
nehmigungen zügiger vergeben und Bauflächen schneller 
bereitgestellt werden. Private Bauträger sollten dabei eher 
als Verbündete im Kampf um erschwinglichen Wohn-
raum betrachtet werden, als durch rigorose Maßnahmen 
abgeschreckt werden.

Aufgrund dieser zahlreichen Effekte ist eine Gesamtbewer-
tung des Mietendeckels eine durchmischte. Klar zu sein 
scheint aber, dass gerade Neuankömmlinge und junge Men-
schen den Kürzeren ziehen, da sich das Wohnungsange-
bot weiter verknappt. Das ist insofern dramatisch, als die 
18- bis 35-Jährigen nicht nur die größte Einwanderungs-
gruppe16 in deutsche Städte darstellen, sondern auch das 
geringste Einkommen haben und damit schwer an alterna-
tiven Wohnraum kommen.

15	 Vgl. die Website von Haus und Grund zum Mietendeckel.

16	 Konstantin A. Kholodilin (2017): Wanderungssalden der deutschen Metropolen. Der Land-

kreis 1–2, 45–48.

Abbildung 4

Entwicklung der Mieten in deutschen Großstädten
Mietenindex, normiert am 4.6.2019 (Ankündigung des Mietendeckels) 
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Die große Koalition hat ihren Streit über das Lieferkettenge-

setz mit einem faulen Kompromiss beigelegt. Das Gesetz ist 

ein zahnloser Tiger und verlangt wenig mehr als ein Lippen-

bekenntnis der deutschen Unternehmen zu angemessenen 

Standards bei Menschenrechten und Umweltschutz. Dies ist 

nicht nur ein moralisches Versagen, sondern könnte langfristig 

der deutschen Wirtschaft und ihrem wichtigsten Markenkern, 

der Reputation ihrer Produkte „Made in Germany“, schaden.

Bereits vor einigen Jahren haben Politik und Wirtschaft einen 

Kompromiss zu Lieferketten beschlossen, der eine freiwillige 

Selbstverpflichtung der Unternehmen zur Wahrung von 

Menschenrechten und Umweltschutz bei ihren Aktivitäten 

beinhaltete. Eine Befragung ergab, dass nur eines von fünf 

Unternehmen diese Verpflichtung erfüllt.

Anstatt ein Scheitern einzugestehen, haben Unternehmens-

verbände weiter versucht, ein effektives Lieferkettengesetz zu 

verhindern. Einige ihrer Argumente sind gerechtfertigt, andere 

dagegen falsch. Falsch ist, dass ein verpflichtendes Lieferketten-

gesetz zu teuer für Unternehmen wäre, sodass sie an Wettbe-

werbsfähigkeit in globalen Märkten verlieren würden. Aus ethi-

scher Perspektive ist es nicht vertretbar, denn es impliziert, dass 

die Verletzung von Menschenrechten und Umweltstandards zu 

rechtfertigen ist, wenn sie wirtschaftliche Interessen schützen.

Dies ist aber auch aus ökonomischer Perspektive nicht zu ver

teidigen. Trotz des Aufstiegs Chinas und asiatischer Niedriglohn-

länder haben die meisten deutschen Unternehmen ihren Markt-

anteil in den Weltmärkten in den vergangenen zwei Jahrzehnten 

behaupten oder gar ausbauen können. Grund dafür sind nicht 

billige Produkte und niedrige Kosten, sondern die Reputation 

„Made in Germany“, die für hohe Qualität, Zuverlässigkeit und 

Nachhaltigkeit steht. Ein Lieferkettengesetz ist wie ein Zertifikat, 

das deutsche Unternehmen von Wettbewerbern unterscheidet 

und ein wichtiger Vorteil im globalen Wettbewerb sein kann.

Das Argument der Unternehmensverbände, ein Lieferketten-

gesetz würde Unternehmen zwingen, sich aus bestimmten 

Ländern zurückzuziehen, ist perfide. Es kann weder ein valides 

ethisches noch ein zulässiges wirtschaftliches Argument sein, 

ein Land und seine Bevölkerung seien besser dran, wenn 

deutsche Unternehmen dort Menschenrechtsverletzungen 

tolerieren oder durch ihre Aktivität sogar erst ermöglichen.

Die Unternehmensverbände haben jedoch auch zwei valide 

Argumente. Für kleine Unternehmen ist eine Überprüfung der 

eigenen Lieferketten in der Tat kaum zu leisten. Selbst wenn der 

Wille dafür da ist, können viele dies logistisch nicht schaffen. Aber 

hierbei kann die Politik helfen, beispielsweise indem sie in den 

betroffenen Ländern über die Auslandshandelskammern (AHK) 

Zertifizierungsprozesse anbietet, die diese Arbeit übernehmen.

Zudem haben die Kritiker recht, dass ein Lieferkettengesetz 

nicht nur auf deutscher, sondern auf europäischer Ebene um

gesetzt werden sollte. Gleichzeitig kann eine fehlende euro

päische oder globale Dimension aber nie eine Rechtfertigung 

für ein Fehlverhalten oder ein Tolerieren von Menschenrechts-

verletzungen durch deutsche Unternehmen sein.

Die Entscheidung, dass Unternehmen bei Verstößen keiner 

zivilrechtlichen Haftung unterliegen, bedeutet, dass das 

Gesetz ein zahnloser Tiger sein wird. Auch Androhungen eines 

temporären Ausschlusses von öffentlichen Ausschreibungen 

dürften für viele kein ausreichender Anreiz sein, Lieferketten 

gründlicher zu prüfen oder zu verändern.

Der Kompromiss zum Lieferkettengesetz ist eine verpasste Chance. 

Er befördert einen Merkantilismus, bei dem die Außenwirtschafts-

politik primär den engen und kurzfristigen wirtschaftlichen Inter-

essen der Unternehmen dient, und bei der sich Deutschland der 

internationalen Verantwortung verweigert und gewillt ist, seine 

Werte preiszugeben. Die Tragik ist, dass ein entschlosseneres 

Lieferkettengesetz auch langfristigen wirtschaftlichen Interessen 

gedient hätte. Denn die größte Stärke der deutschen Wirtschaft 

sind nicht billige Produkte, sondern hohe Qualität und Standards.

Dieser Beitrag erschien am 17.02.2021 in der „Welt“.
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